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Lärmschutz an bestehenden Straßen (Lärmsanierung) 

(Lärmschutz an bestehenden Straßen, Quelle: MKULNV NRW) 

In Nordrhein-Westfalen gewährt der Straßenbaulastträger Bundesrepublik Deutschland für bestehende 
Bundesfernstraßen (Autobahnen und freie Strecke von Bundesstraßen) oder das Land Nordrhein-Westfalen 
für seine Landesstraßen Lärmschutz (sog. Lärmsanierung) im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel. Die Lärmsanierung dient der Verminderung der Lärmbelastung an bestehenden Straßen, 
ohne dass eine bauliche Änderung der Straße erfolgt ist; es geht um die Bewältigung einer durch die ver-
kehrliche und bauliche Entwicklung „gewachsenen“ und „verfestigten“ Situation. 

Die Regelungen zum Verfahrensablauf ergeben sich aus den Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes – VLärmSchR-97 in Verbindung mit den Richtlinien für den 
Lärmschutz an Straßen – Ausgabe 1990 (RLS-90). 

Voraussetzungen 

Eine der Grundvoraussetzungen ist, dass der Beurteilungspegel einen der maßgeblichen Immissionswerte 
der Lärmsanierung in Abhängigkeit von der Gebietskategorie überschreitet. Zur Einschätzung der Lärmsitu-
ation werden die Beurteilungspegel mit dem aktuellen Verkehrsaufkommen nach dem in den RLS-90 vor-
geschriebenen Verfahren berechnet und den festgelegten Immissionswerten gegenübergestellt. 

Kategorie Bundesfernstraßen Landesstraßen 
Tag dB(A) Nacht d(BA) Tag dB(A) Nacht d(BA) 

Krankenhäuser, Schulen, Kur-, Altenheime, 
Reine und Allgemeine Wohngebiete, Klein-
siedlungsgebiete

67 57 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 69 59 
Gewerbegebiete 72 62

67 57 

Tabelle 1: Zusammenstellung der Immissionswerte der Lärmsanierung für Bundesfern- und Landesstraßen 

Die Art der zu schützenden Gebiete und Anlagen ergibt sich aus den Festsetzungen in den Bebauungsplä-
nen.

Bewertung der Lärmsituation 

Anhand der Ergebnisse der lärmtechnischen Berechnung wird eine Einschätzung der Lärmsituation unter 
Beachtung weiterer formaler Zulässigkeitsvoraussetzungen vorgenommen. 

Die wesentlichen Kriterien zur Bewertung sind: 

Die Stärke der Lärmbelastung 
Die Anzahl der Betroffenen 
Die Art des Gebietes 
Die Nutzung der betroffenen Flächen 
Ausschluss-/Minderungsgründe 

Anlage 3
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Schallschutzmaßnahmen 

Lärmsanierung besteht aus Maßnahmen an der Straße (aktiver Schallschutz) oder aus Maßnahmen an der 
baulichen Anlage (passiver Schallschutz). 

Zu den aktiven Lärmschutzmaßnahmen gehören: 

Lärmschutzwälle, Steilwälle 
Lärmschutzwände
Kombination aus Wall/Wand 
Lärmmindernde Fahrbahnoberflächen 
Teil- und Vollabdeckungen, Einhausungen 

maßnahmen sind bauliche Verbesserungen an Umfassungsbauteilen schutzbedürftiger 
Räume. (z.B. Einbau von Schallschutzfenstern oder Lüftern). Aufwendungen für den passiven Lärmschutz 
Passive Lärmschutz

können bis zu 75 v.H. erstattet werden. Erstattungsberechtigter ist der Eigentümer des Grundstücks mit der 
baulichen Anlage, Wohnungseigentümer oder Erbbauberechtigte. Mieter und Pächter sind nicht erstat-
tungsberechtigt

Die Bemessung des Umfangs der Lärmschutzmaßnahmen erfolgt auf der Grundlage der zukünftigen Ver-
 (Prognose). 

trag bzgl. der Überpr g der Lärm tion im Bereich seines Wohnhau-
nbauverwaltung richten. 

nhorststraße 119 

kehrsmenge

Information zur Lärmsituation 

Jeder kann einen formlosen An üfun situa
ses an die Straße

nschrift:A
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe 
Stape
33615 Bielefeld 
Telefon 0521-1082-0 
Telefax 0521-1082-210 
E-Mail: kontakt.rnl.owl@strassen.nrw.de 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 

Regionalniederlassung Südwestfalen 

Untere Industriestraße 20 

57250 Netphen 

Telefon: 0271-3372-0 

E-Mail: kontakt.ml.sw@strassen.nrw.de
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Ablaufschema: Lärmschutz an bestehenden Straßen 

chst die Bewertung der Lärmsituation nach den Vorgaben der 
erkehrslärmschutzrichtlinien in Verbindung mit der Berechnungsvorschrift der Richtlinien für den Lärm-

itsvoraussetzungen erfüllt sind – die Ausarbeitung ei-
es Maßnahmenkonzeptes 

Im Rahmen der Lärmsanierung erfolgt zunä
V
schutz an Straßen RLS-90 und - sofern die Zulässigke
n

Wer? Was? Wie? 
Ausgang
Bür , G
Straßenbauv

ms
Eingabe, formloser Antrag ssituation Benennung eines konkreten 

ger emeinde, Politik, Lärmproble
erwaltung

Schritt 1 
Stra n.N

msituation Lärmtechnische Berechnung nach RLS-90; 
Zusammenstellung der Geobasisdaten und 
relevanter Informationen; Infrastrukturdaten 

ße RW 
Überprüfung der Lär

Schritt 2 
Straßen.NRW

Bewertung der Lärmbelastung Auswertung der Lärmtechnischen Berech-
nung (Pegelhöhe, Zahl der Betroffenen, 
Gebietsnutzung, etc.); Vergleich mit den 
maßgeblichen Immissionswerten 

Schritt 3 
Straßen.NRW

Bewertung der allgemeinen Prüfung von Ausschluss-/ Minderungsgr
und rechtlichen Situation 

ün-
den, ggf. Hinweis auf § 75 Abs. 2 VwVfG 
(NRW); sonstige Planerische Aktivitäten 

Schritt 4 
Straßen.NRW

Entwicklung eines Maßnah- Sachgerechte Bewertung verschiedener 
menkonzeptes Maßnahmenvarianten, dabei Berücksichti-

gung von Machbarkeit, Kosten, Nutzen und 
Zeithorizont; Variantenvergleich mit Wir-
kungsanalyse und Abwägung möglicher 
Maßnahmen; Berücksichtigung weiterer 
Planungs- bzw. Baumaßnahmen 

Schritt 5 Abstimmung d
Straßen.NRW, MBV, 

es Maßnahmen-
konzeptes auf Landes- bzw. 

esebeneBMVBS Bund
Schritt 6 Aufstellung des

und des BauweStraßen.NRW
 Vorentwurfs 
rksentwurfs und 

ggf. Einholung des Genehmi-
gungsvermerks

Detaillierte Ausarbeitung der Vorzugsvarian-
te und Festlegung des Zeithorizonts 

Schritt 7 
Straßen.NRW; TÖB; Ge-

einde
Sicherung de

m

Schaffung von Baurecht und 
r Finanzierung 

Klärung, ob „Fall unwesentlicher Bedeutung“ 
oder ggf. Planfeststellungsverfahren, 
Antrag auf Befreiung; Grunderwerb; Ab-
stimmung mit Dritten; Aufnahme in das 
Bauprogramm

Ziel 
Straßen.NRW

Umsetzung Aktive Lärmschutzmaßnahmen; Passive 
Lärmschutzmaßnahmen: Benachrichtigung
der Eigentümer hinsichtlich der Möglichkei-
ten (Achtung: mind. 25 % Eigenanteil) 


